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Erfassungsbogen Vereinsgelände LSV07 am Willersinnweiher 
 

Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfen wir Ihnen nur Zutritt gewähren, wenn 
wir zuvor von Ihnen Daten abfragen, die für einen Monat ab Ihrem Besuch von uns aufbewahrt 
werden. Im Falle einer Infektion eines Gastes besteht hierdurch die Möglichkeit, dem Gesund-
heitsamt mögliche Kontaktpersonen mitzuteilen. Nach dem Ablauf eines Monats werden diese 
Daten gelöscht bzw. vernichtet. Personen aus einem Haushalt: 

 

     

Name Vorname  Name Vorname 

     

Name Vorname  Name Vorname 

     

Name Vorname  Name Vorname 

 

   

Telefonnummer Straße PLZ Stadt 

 

Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestimmun-
gen des Infektionsschutzgesetzes (IFSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben er-
forderlich ist, von uns Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich 
zu übermitteln. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig und wird 
auch nicht erfolgen. (§ 1 Abs. 8 S.4 und 5, 10. Corona Bekämpfungsverordnung RLP) 

 
Sie haben jederzeit das Recht: 

 Auskunft über Ihre bei uns über Sie gespeicherten Daten zu verlangen,  
 Berichtigung unvollständiger oder unrichtiger Daten zu verlangen, 
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 

Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

 Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung eingelegt haben, 

 Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinelesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen,  

 Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass 
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen 
dürfen und  

 sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
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Verhaltensregeln Vereinsgelände LSV 07 
 

Diese Verhaltensregeln gelten zusätzlich zur bestehenden Geländeordnung des LSV 07: 

 

 Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsfunktion haben keinen Zutritt 
zum Vereinsgelände.                                                                                                              

 Alle Personen, die das Gelände betreten wollen, müssen sich beim Betreten die Hände 
desinfizieren. Dies gilt auch für den Wiedereintritt nach Verlassen des Bades. 

 Im Eingangsbereich, in Warte- oder Abholsituationen, in und vor der Kantine sowie in al-
len geschlossenen Räumen des Bades gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasen-
schutzes 

 Die Husten- und Nies- Etikette sowie gründliche Handhygiene gelten auf dem gesamten 
Vereinsgelände 

 Dusch- und WC- Bereiche dürfen nur von maximal einer Person pro Bereich betreten 
werden. 

 In allen Räumlichkeiten und auf allen von den Mitgliedern genutzten Flächen (Strand, 
Liegewiese,.) sowie im Wasser müssen die allgemeingültigen Abstandsregeln eingehal-
ten werden.  

 Diverse Animationsangebote (Wassertrampolin, Floß, Kinderbecken, Fußballtore, Beach-
volleyballfeld...) werden bis auf weiteres nicht angeboten. 

 Geöffnet sind der Spielplatz mit Sandkasten, die Tischtennisplatten, der Bouleplatz und 
das Prellballfeld unter Einhaltung der Abstandsregeln 

 Spiel- und Sportgeräte werden bis auf weiteres nicht ausgeliehen. 

 Den Anweisungen des Aufsichtpersonals ist Folge zu leisten. Dieses ist berechtigt und 
verpflichtet, im Namen des Vereins Personen, die gegen die jeweils geltende Corona- 
Bekämpfungsverordnug, das Hygienekonzept für Freibäder un Badeseen, diese Verhal-
tensregeln und/oder die Anweisungen verstoßen, den Zutritt zum Gelände zu verwehren 
bzw. diese des Geländes zu verweisen. 

 

 

 

Datum des Besuchs: Uhrzeit des Eintritts 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Richtigkeit meiner Angaben und das Beachten der 
Verhaltensregeln. Darüberhinaus bestätige ich, dass ich mich in den letzten 14 Tagen nicht in 
einem COVID-19 Risikogebiet (gemäß der Einschätzung des RKI) aufgehalten habe, keinen 
Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person hatte und keine Symptome wie, z.B. Husten, 
Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden aufweise. 

 

 

 

Unterschrift Gast 

 

 

 

 


